Saarländischer Tischtennisbund




ANTRAG
Nr. 1

des Sportausschusses

an den Verbandsbeirat des STTB
Der Sportausschuss stellt folgenden Antrag und bittet den Verbandsbeirat zu beschließen:

Wettspielordnung (WO) des DTTB, Abschnitte B und D 

B 7
Spielberechtigung/Wechsel der Spielberechtigung 


Zusatz des STTB

Einfügen letzter Satz:

Er kann somit ohne Wechselantrag bei einem neuen Verein spielen. Für seinen bisherigen Verein entfällt ein Antrag auf Ersterteilung der Spielberechtigung.

Begründung:

Dient der Verdeutlichung 

B 9
Zusatz des STTB
Änderung: 

Für den Bereich des STTB wird die Spielberechtigung im Punktspielbetrieb nicht auf einen Ausländer beschränkt.

Begründung:

Durch die Änderung der WO des DTTB musste diese Formulierung gewählt werden.

D
Zusatz des STTB
Ergänzungen bzw. Erläuterungen zu Punkt 4:

4. Die Mannschaften werden in folgende Altersklassen, getrennt nach Geschlechtern, eingeteilt:

a) Schülerklassen A (männlich und weiblich)

Pro Schülermannschaft ist eine Schülerin spielberechtigt.

(jedoch ohne Spielberechtigung in einer Schülerinnenmannschft) und ohne Startberechtigung an weiterführenden Veranstaltungen.

b) Schülerklassen B und C (neu)

Hier sind gemischte Mannschaften erlaubt, jedoch ohne Startberechtigung an weiterführenden Veranstaltungen.

c) Jugendklassen (männlich)

Pro Jungenmannschaft ist ein Mädchen spielberechtigt.

(jedoch ohne Spielberechtigung in einer Mädchenmannschaft) und ohne Startberechtigung an weiterführenden Veranstaltungen.

d) Damen- und Herrenklassen:

In den Kreisklassen und –ligen ist pro Herrenmannschaft eine Dame spielberechtigt (Es können 2 Damen gemeldet werden, spielberechtigt ist aber jeweils nur eine; beide haben dann keine Spielberechtigung in einer Damenmannschaft).

e) Seniorenklassen:

Hier sind Damen in unbegrenzter Zahl zugelassen. Spieler und Spielerinnen haben das Startrecht in ihren jeweiligen Herren- oder Damenmannschaften.

Begründung:

Hier herrschte z. T. große Verwirrung. Die Einfügungen sollen der Klarheit dienen.

D
Zusatz des STTB

Punkt 21:

21. Kann ein aufgestellter Ersatzspieler.......falls es sich um das vierte Spiel handelt, als "festgespielter Ersatzspieler"  dieser Mannschaft zu betrachten. .....Da er somit kein offizieller Stammspieler ist, darf er in keiner weiteren höheren Mannschaft Ersatz spielen. In der Rückrunde ist er wieder Stammspieler seiner "unteren" Mannschaft.

Begründung:

Auch in diesem Punkt gab es unterschiedliche Auslegungen. Hierdurch soll Klarheit geschaffen werden.

Dieser Punkt wurde ausgeklammert und der Sportausschuss muss ihn umformulieren

D
Zusatz des STTB

Punkt 23:

23. Die Ersatzgestellung bei zwei oder mehreren Mannschaften eines Vereins, die in der gleichen Klasse spielen, ist erlaubt, jedoch nur von der unteren in die höhere Mannschaft. Dies gilt für alle Ersatzgestellungen.

Begründung:

Siehe Punkt 21.

D
Zusatz des STTB

Ergänzung zu Punkt 32:

Bei allen Meisterschaftsspielen.......

Ebenso mitzuführen ist der Nachweis über genehmigte Werbung.

Begründung:

Dies hilft Strafen zu vermeiden oder zu begründen.

D
Zusatz des STTB

Ergänzung zu Punkt 33: Erster Satz

Spielverlegungen sind grundsätzlich nicht möglich.

Begründung:

Bevor man über Ausnahmen spricht, sollte erst der Grundsatz festgelegt sein.

Ergänzung zu Punkt 33: Zweiter Abschnitt, letzter Satz.

Eigenmächtig nachverlegte Spiele ohne Benachrichtigung des Klassenleiters gelten für den Heimverein als verloren.

Begründung:

Der Sportausschuss hat die Formulierung "verlegte" Spiele gewählt. Mir erscheint aber ein Spielverlust für ein vorverlegtes Spiel ohne Benachrichtigung des Klassenleiters als eine zu harte Strafe. Hier könnte man auch mit einer Geldstrafe ahnden. Anders sieht es bei einem nachverlegten Spiel aus.

Über diesen Punkt wurde nicht abgestimmt, da er bereits 2005 beschlossen wurde.

D
Zusatz des STTB

Ergänzung zu Punkt 35., Punkt b)

b) Bei gestrichenen.........

Ab den Bezirksligen (bzw. Landesligen Senioren) ist der Sportausschuss zuständig.

Begründung:

Das wurde bereits beschlossen, aber nicht aufgenommen.

Ella Lauer
Vizepräsidentin Sport

Gültig: ab Saison 2006/2007

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

22.3.2005

Alle Punkte wurden in der Beiratssitzung am 24.05.2006 mehrheitlich angenommen, bis auf die, die eingerahmt und in roter Schrift sind.

Saarbrücken, 31.05.2006-05-31

Martha Brestrich

Orgabüro
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